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Neue Rechnungsgrundlagen

der Eidgenössischen Versicherungskasse h

Von ÏFoZfer IFegmüZZer, Bern

Der soziale Gedanke hat in den letzten Dezennien einen mächtigen
Aufschwung erfahren, wie der Ausbau der öffentlichen und privaten
Versicherungskassen, die Entwicklung der Privatassekuranz und die

Verwirklichung der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung deutlich zum Ausdruck bringen. Die Vorsorge gegen die wirt-
schaftlichen Folgen des Alters, der Invalidität und des Todes beschäf-

tigt den Menschen; hiefür bestehen die verschiedensten Versicherungs-
plane. Den Versicherungsmathematikern obliegt die Pflicht, darüber
zu wachen, dass das Ideal später auch verwirklicht werden kann; sie

haben dafür Sorge zu tragen, dass die Versicherungsinstitutionell
lebensfähig sind und auf gesunder Finanzbasis beruhen. Um aber
über das Ausmass der zur Deckung laufender und anwartschaftlicher
Verpflichtungen erforderlichen Mittel befinden zu können, bedarf es

technischer Grundlagen. Da jedoch die Verzinsung der Kassengelder,
der Verlauf der Sterblichkeit, der Invalidität und anderer Vorgänge
im Versichertenbestand ständigen Wandlungen unterliegen, sind
Bechnungsgrundlagen auf ihre Zuverlässigkeit periodisch zu prüfen
und gegebenenfalls den neuesten Erfahrungen und Erkenntnissen

anzupassen. Wie sich die Verhältnisse in Wirklichkeit gestalten, soll
am Beispiel der Versicherungskasse für das Personal der allgemeinen
Bundesverwaltung (Eidg. Versicherungskasse, EVK) dargelegt werden.
Dies gibt uns Gelegenheit, Aufbau und Methodik der kürzlich ver-
öffentlichten Tabellenwerke zu erläutern.

*) .Erweiterte Passung des an der Mitgliederversammlung 11)49 gehaltenen
Kurzreferates.
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1. Alte Rechnungsgrundlagen, EYK 1922 und 1936

Das von Gnes/ta&er im -Jahre 1922 ausgearbeitete Tabellenwerk [1]
bildete die ersten Rechnungsgrundlagen der Eidg. Versicherungskasse.
Da es sich um eine neugegründete Versicherungsinstitution handelte,
wurden damals fremde Beobachtungen, zum grössten Teil diejenigen
der Pensions- und Hilfskasse für das Personal der SBB 1907/14,
übernommen.

Kasseneigene Erfahrungen liegen dem zweiten Tabellenwerk, den
« 2'ec/fmsc/fcn Amn-dZcM/en /ür Pensions/casse«- AFP" 7936» [2], zugrunde.
Diese beruhen auf der zwölfjährigen Beobachtungsperiode 1924/85. In
der Folge wurde die Sammlung EVK 1936 häufig verwendet. Nach der
schweizerischen Pensionskassenstatistik 1941/42 liess etwa ein Drittel
aller Versicherungskassen, nämlich 124 öffentliche und private Ver-

Sicherungsinstitutionen mit über 100 000 Versicherten (einschliesslich
die Eidg. Versicherungskasse), ihre technischen Bilanzen mit diesen

Heehnungsgrundlagen erstellen.
Seit einigen Jahren geben nun aber die technischen Elemente

EVK 1936 den wirklichen Versicherungsablauf bei der Eidg. Ver-

sicherungskasse nicht mehr getreu wieder. Infolge fortschreitender
Abnahme der Sterblichkeit und Invalidierung weichen erwartete und
beobachtete Versicherungsfälle immer stärker voneinander ab.

AY/mDe/e «nd ibeobacÄfete FcrstcAemw/s/äWe fMän-ner and Araaett)

7943-7973

1* Versicherungsfälle
Kisiko-
bestandRisiko

Erwartet i) Beobachtet
Abweichung

Absolut Prozentual^)

Sterblichkeit der
Aktiven 196 059 1087 785 - 302 —27,8
Pensionierten 43 477 2767 2379 — 388 —14,0
Witwen 27 095 1250 1002 — 248 —19,8

Invalidierung D der
Aktiven 196 059 3901 2266 —1635 —41,9

*) EVK 1936.
*) In Prozenten der erwarteten Versicherungsfälle.
®) Vor dem Rücktrittsalter 65.
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Für die Periode 1948 bis 1948 betrug die Untersterblichkeit der
Aktiven im Durchschnitt etwas mehr als ein Viertel. Diejenige der

Rentenbezüger schwankte in den Grenzen von einem Siebentel bis
einem Fünftel, während durchschnittlich zwei Fünftel weniger Leute
pensioniert wurden als erwartet. Bilanzmässig führten die festgestellten
Erscheinungen zu beachtlichen Risikogewinnen und -Verlusten. Die
Pwferse/hecfe in dew InvoZtdterungr*» wie awck in der S/erkZickfceii der
z-1/hù'ew vered i?e?den6e2tt^cr karten ein soic/ies aUis»ms.« «rreie/d. doss sick
ente 7fen«io/< der fcrknisckm GVimirtac/e« «w/drängfe.

2. Technische Grundlagen für Pensionskassen, EYK 1949

Die Aufgabe bestand darin, aus Jüngern Kassenerfahrungen neue
versicherungstechnische Grundwerte herzuleiten. Im Gegensatz zu den

bisherigen Grundlagen wurden die Untersuchungen sowohl bei den

Aktivmitgliedern wie bei den Rentenbezügern getrennt nach Ge-

schlecht durchgeführt. Das Tabellenwerk EVK 1949 [8] ist in enger
Zusammenarbeit zwischen den versicherungsmathematischen Organen
des Bundesamtes für Sozialversicherung, der Eidgenössischen Ver-
sicherungskasse und des Eidgenössischen Statistischen Amtes ent-
standen.

Rco&«ckrtmf/sin4eiTa/Z

Um wirklich repräsentative Bestände zu erhalten, wurden die

Beobachtungen mehrerer Jahre zusammengelegt. Als Zeitraum fiel die
Penode 7.932/46 in Betracht. Unter einjährigem Risiko standen ins-

gesamt 435 000 Aktivmitglieder, 93 000 Pensionierte (Alters- und

Invalidenrentner) und 53 000 Witwen. Für die Abgrenzung der Gesamt-
heiten war die Forderung nach möglichst homogenen Beständen be-

stimmend. Erfahrungsgemäss ist die Sterblichkeit merklichen Schwan-
kungen unterworfen; insbesondere sind die grossen Unterschiede in
den Grippe-Todesfällen sowie die damit verbundenen Ausstrahlungen
auf die Gesamtmortalität beachtenswert. Unsere Beobaehtungs-
période umfasst neben sieben «Grippejahren» acht «grippeschwache
Jahre». Da im übrigen kein besonders auffallendes Ereignis den Verlauf
der Sterblichkeit beeinflusst hat, dürfte das Postulat der Homogenität
weitgehend erfüllt sein. Hinsichtlich der Invalidierungen entfällt die
eine Hälfte des Beobachtungsintervalles auf die Vorkriegszeit, die
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andere Hälfte auf Kriegs- und Nachkriegsjahre. Damit wird auch dem

unterschiedlichen Anfall von Pensionierungen in den beiden Teil-

perioden angemessen Rechnung getragen. Gesamthaft betrachtet
bildet das ausgewählte Beobachtungsintervall eine tragfähige Basis

zur Herleitung neuer Grundlagen.

GVwwScw/e» der -
I Msr/Zeic/rnngf

Bei der Berechnung der massgebenden Ausscheidenswahrschein-
lichkeiten hat der Bearbeiter darüber zu befinden, ob auf eine wirklich-
keitsgetreue Wiedergabe der Kassenerfahrungen zu achten ist oder
ob auch künftigen Entwicklungen Rechnung getragen werden soll. Im
vorliegenden Fall gebührt dem ersten Moment der Vorzug, da die

Kassenverwaltung Rechnungsgrundlagen zu besitzen wünscht, die den

beobachteten Vorgängen im Versichertenbestand möglichst gerecht wer-
den. Zur Hauptsache beruht die Ausgleichung auf folgenden Ansätzen.

Die mec/iO»ise/(.e /Dusry/eir/nnw/ «uc/i /Ging wurde dann bevorzugt,
wenn hinreichend grosse Risikobestände vorlagen. Als zweckmässig
hat sich der Durchschnitt der fünf Kardinalpunktfolgen erwiesen; mit
dieser Mittelbildung wird eine zusätzliche Glättung erzielt. Der prak-
tischen Bedeutung wegen soll das verwendete Verfahren kurz erläutert
werden. Der klassische Ansatz von IGwm/ setzt sich aus zwei Schritten
zusammen. In einer ersten Stufe werden isoliert ausgeglichene Werte,
die sogenannten JümfönaZpwnA'te, aufgesucht. Abgesehen von den Rand-
Intervallen kann grundsätzlich in jedem Argument ein Kardinalpunkt
errichtet werden; die entsprechende Bestimmungsgleichung lautet*):

gj.; ; — 0,200w\j + 0,200kl«g. — 0,008zl-Mg. (1)

'"V 9x + 3*+i + 3* *2 + 3* K« + T.r-f 4

W - 'h+5-^
ZlRc,,

Der Kardinalpunkt liegt um sieben Argumente vom Ausgangs-
alter ,r entfernt. In Abständen von fünf Einheiten greifen wir jetzt
eine bestimmte Kardinalpunktfolge r/„, « : .<• j- 7, .r I'd, .r |- 17

auf: diese Wahl kann auf fünf verschiedene Arten getroffen werden,
eine Eigenschaft, die besonders hervorzuheben ist.

*) Mit einem Querstrich versehene (Irundgrössen beziehen sieh auf die

unausgeglichenen Werte.
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Durch die isolierten Kardinalpunkte g„ werden in einer zweiten Stufe
durch Differenzenaufteilung Parabelstücke dritter Ordnung so einge-
flochten, dass sie in den Anschlußstellen gemeinsame Eichtungsgrössen
besitzen. Für diese vier Zmscftemeerfe lautet die Interpolationsformel

'/» r 3« + * Ö 3„ + 2
+ 3« + 3 ^ 3« T 1, 2, 3. 4 (2)

mit d g„ 0,200zl ^ + 0,120zl-— 0,016 zPg„_5

<*®3„ 0,040 zPg,^-0,016 zPg„

*5*3« 0,024

"nd zl g„_5 g„ —
zl " 3«-5 ^(^3«-s) 3«+B —2 3u + 3«-5 usw.

Infolge der Argumentverschiebung um fünf Einheiten setzt die

oskulatorische Interpolation erst heim zweiten Kardinalpunkt ein.

Die numerische Auswertung lässt sich wohl auf Grund eines Bechen-
schémas vollziehen; für praktische Zwecke jedoch ist eine weitere
Transformation der Ausgleichsansätze (1) und (2) vorteilhaft. Diese sind
als gewogene Mittel der rohen Beobachtungsdaten darstellbar.

3z 0,216 (g,. + g^ j + g„.,) |

^
— 0,008 (g„ „ + g^ ,.4 + g„ 5 + g, tß + 3x+v) I

mit r m und g. g*+i + <L-i-

Zur Berechnung der Kardinalpunkte werden insgesamt 15 Beob-

achtungswerte verwendet, sieben auf jeder Seite des gesuchten Wertes.

Die interpolierten Werte bestimmen sich zu

3z 3T 1 (3»—12 + 3z—11 + 3.r-10 + 3x—9 + 3,r—s)

+ .3t2 ^3z-7 + 3z-6 + 31—5 + 3z—4 + 3l—3)

+ 3,3 (+-2 + 3l-l +3i + 3.T + 1 +3ira)
+ 3T4(3i+3 +3x4 4 +3X+5 + 3X+6 +3I+7)

+ 3,5(31+8 + Sx+9 + 3i+10 + 3i+11 + ++12)

+ 3,6 (3i+13 + g.r+14 + 3l+15 + 3.1+16 + 3i+17) '

t 1, 2, 8, 4.

6
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Dabei bedeutet a: m + r, m ist der zu dem Argument a; benaeh-

barte linksseitige Kardinalpunkt und r 1, 2, 8 oder 4, je nachdem
ob es sich bei g^. um den ersten, zweiten, dritten oder vierten inter-
polierten Wert handelt. Dabei gelten für die Gewichte folgende An-
sätze:

2*
T 9T2 973 974 £/t5 97e

1 0,000512 —0,021 120 0,196 160 0,029 120 —0,004 800 0,000 128
2 0,000 576 —0,021 120 0.147 520 0,086400 —0,013 760 0,000 384
3 0,000 384 —0,013 760 0,086 400 0,147 520 —0,021 120 0.000 576
4 0,000128 —0,004 800 0,029 120 0,196 160 —0,021 120 0,000 512

Nach (4) hängen die interpolierten Werte von insgesamt 80

Beobachtungen ab. Im Gegensatz zu den Kardinalpunkten sind die

interpolierten Werte tiefer mit der auszugleichenden Wertereihe ver-
bunden und tragen ihrem besondern Charakter besser Bechnung. In-
direkt erkennt man hieraus, dass der sorgfältigen Wahl der Kardinal-
punktfolge grösste Aufmerksamkeit zu schenken ist; sie kann den Ver-
lauf der ausgeglichenen Wahrscheinlichkeiten entschieden beeinflussen.

Bei grossen Risikoschwankungen vermag die einfache Ausglei-
chung nach der Methode Kmg nicht vollständig zu befriedigen, da

sie den Schwingungen der rohen Daten zu nahe folgt. Eine zusätzliche

Glättung wird mit der Mittelbildung der fünf möglichen Kardinal-
punktfolgen erzielt. Zu diesem Zwecke sind die Ansätze (3) und (4)

passend miteinander zu kombinieren. Wir suchen der Reihe nach

für jede Kardinalpunktfolge den Punktionswert für dasselbe Argument
a: auf und erklären als ausgeglichenen Wert das arithmetische Mittel
aus den fünf derart berechneten Werten; formelmässig also:

g^ 0,180 6720 g,+ 0,168 4480 + 0,185 0400 g^ +0,090 2400

+ 0,046 7840 g,±4 + 0,018 0560 g,^ —0,006 9760 g, ^
— 0,018 7600 g,±7 — 0,012 1600 g,^ — 0,007 8886 g,

— 0,003 4944 g,^jo — 0,000 6656 g,+^ + 0,000 3200 g,^
+ 0,000 3200 g,^ig + 0,000 2176 g,^ + 0,000 1024 g,^5

+ 0,000 0256 g,^ ig
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Bei der Durchschnittsbildung der fünf Kardinalpunktfolgen be-
rechnet sich der ausgeglichene Zentralwert aus 33 Beobachtungen,
16 auf jeder Seite des gesuchten Wertes. Die Gewichte der einzelnen

Beobachtungen liegen symmetrisch zu dem Argument ,r und fallen mit
wenigen Ausnahmen absolut um so kleiner aus, je weiter die Beob-

achtungswerte vom auszugleichenden Zentralwert entfernt sind.
Formel (5) liegt den Ausgleichungen zugrunde und verbürgt bei

ausreichend glattem Verlauf eine getreue Wiedergabe der Beobachtun-

gen. Besonders einfach ist der Rechnungsgang; man kommt mit einer
additiven Multiplikation aus, und die numerische Auswertung ist mit
einem Minimum von Fehlern behaftet.

Die MMttfi/tisc/ie Aws^eic/rnnt/ wurde dann angewandt, falls es sich
bei kleinen Risikobeständen der grossen Zufallsschwankungen wegen
nur darum handeln konnte, den allgemeinen Verlauf der Ereignisse
wiederzugeben. Als Ansätze fanden Parabeln, die grösstenteils mittels
orthogonaler Polynome berechnet wurden, sowie die Mnfce/iom-Formel
Verwendung. Für letztere erwies sich die Grundform

log (1 — r/J a + be*

als vorteilhaft. Der Parameter c wird sukzessive verbessert; zudem
ist es angezeigt, die Grösse

~ 2r)
G, — —, (B, Risikobestand)

5,
als Gewicht einzuführen.

Tec/imsc/te .7?femenfe

Wenden wir uns vorerst den (/rundfegenden Awssc/iefdewswa/tr-
scTiewTicMeften zu, die wir anhand einiger Graphiken *) beurteilen.
Die zugehörigen Zahlenwerte sind den Anhangtabellen 1 und 2 zu
entnehmen. Für den Vergleich dürfte es belanglos sein, dass es sich
bei den Grundwerten der verschiedenen Tabellenwerke teils um ab-
hängige, teils um unabhängige Wahrscheinlichkeiten handelt. Da die

Grössenordnung ohnehin erhalten bleibt, erübrigt sich die Umwertung
auf einheitliche Ansätze. Ferner begnügen wir uns, auf die Männer-

i) Die graphischen Darstellungen stammen von Herrn Huguenin, Zeichner
lies Eidgenössischen Statistischen Amtes; ihm gebührt für die wertvolle Mitarbeit
verbindlichster Dank.
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Grundlagen hinzuweisen. Beim weiblichen Geschlecht liegen die Ver-
hältnisse ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass hier die Abwei-
chungen von Tafel zu Tafel oft ausgeprägter ausfallen.

SterWfc/ikeK der NfehFew (Graphik 1)

Gegenüber den alten Grundlagen EV.K 193(1 ist bei BYK 1949

ein merklicher Sterblichkeitsrückgang in fast allen Altersstufen erkenn-
bar. Demzufolge gelangen immer mehr Aktivmitglieder in höhere
Altersstufen und werden Anwärter auf Alters- und Invalidenrenten.

Eine Bemerkung drängt sich noch auf bezüglich des besondern
Verlaufes der ausgeglichenen Sterbenswahrscheinlichkeiten. Die beiden

Schwankungen in der mittleren Altersstufe sowie um das 60. Altersjahr
herum liegen in der wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe der gemachten
Erfahrungen begründet. Im Alter 60 bis 65 dürfte die vorzeitige
Pensionierung die Aktivensterblichkeit günstig beeinflussen. Das Aus-
scheiden gesundheitlich gefährdeter Personen führt zwangsläufig zu

einer Selektion der verbleibenden Aktivmitglieder.
Um sich ein Bild über die Grössenordnung der EVK-Sterbens-

Wahrscheinlichkeiten machen zu können, wurde als Vergleichstafel
die Aktivensterblichkeit nach den Technischen Grundlagen für
Gruppenversicherungen 1988 [6] aufgeführt '). Die Erfahrungen der

Eidg. Versicherungskasse liegen also durchwegs und zum Teil recht
erheblich unter diesen Ansätzen.

intYdidfcnttw/ der NfcftFe« (Graphik 2 und 8)

Wie zu erwarten war (Graphik 2). verlaufen die Invalidierungs-
Wahrscheinlichkeiten EVK 1949 unterhalb den bisherigen Ansätzen

EVK 1936, Sammlungen I und III. Die niedrigen Invalidierungssätze
im Altersintervall 25 bis 45 sind weitgehend eine Folge der statuta-
rischen Bestimmungen. Eine Invalidierung im Sinne der Eidg. Ver-

sicherungskasse findet erst dann statt, wenn das Dienstverhältnis eines

Beamten aufgelöst wird. Nun sieht das Beamtengesetz bei Krank-
heit zunächst eine Fortdauer der Besoldung vor, so dass praktisch

') Neuere Tabellenwerke — wie die Technischen Grundlagen für Gruppen-
Versicherungen 1948 [7] oder die Technischen Grundlagen für Pensionsversicherun-
gen V/ 1950 [5] — eignen sich für den Vergleich nicht, da diese nur den Begriff
der Gesamtmortalität kennen.
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Akhven — SFerblichkeif
Einjährige abhängige Sterbenswahrscheinlichkeiten, Männer

30 40 50
Graphik 1

50 55
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In val idierung
Einjährige, abhängige Invalidierungswahrscheinlichkeiten, Männer

°/00 ®/03

Graphik 2



— 87 —

EVK

EVK

IM

vz

1949

1950

1948

1950

0 L
Aller 20

Invalidierung
Einjährige Invalidierungswahrscheinlichkeiten, Manner

Graphik 3

0
65 Aller
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ein Versicherter erst invalid erklärt wird und aus dem Bestand
der Aktiven ausscheidet, wenn er vorher ein ganzes Jahr krank war.
Diese Karenzzeit von einem Jahr beeinflusst die Invalidierung ausser-
ordentlich. Stirbt beispielsweise der Versicherte während des ersten

Krankheitsjahres, so zählt dieser Versicherungsfall als Aktiventod;
die Zwischenstufe der Invalidität wird gar nicht erfasst.

Den Vergleich mit andern Rechnungsgrundlagen liefert Graphik 3.

Bis zum 47. Altersjahr weist EVK 1949 die niedrigsten Invalidierungs-
Wahrscheinlichkeiten auf, um dann später sowohl IM 1948 j 7] wie
YZ 1950 [5] zu übertreffen. Beachtenswert ist die schwache Invali-
dierung bei der Städtischen Versicherungskasse Zürich im Alters-
intervall 50 bis 60, eine Erscheinung, die zum Teil auf das Bestreben
zurückzuführen sein dürfte, gesundheitlich gefährdete Personen durch
Umschulung oder Versetzung in andere Verwaltungszweige weiterhin
im Arbeit.sprozess zu belassen. Vom 60. Altersjahr an macht sich dann

allerdings ein gewisser Nachholbedarf geltend. Wie wir noch sehen

werden, weist die Eidg. Versicherungskasse neuerdings ähnliche Ver-
hältnisse auf.

S'ferWIc/tfceif der Renfwer

Im allgemeinen liegt die Rentnersterblichkeit EVK 1949 unter
den frühern Ansätzen EVK 1936. Dies ist auch eine Bestätigung
dafür, warum der Versicherungskasse bisher auf den laufenden Renten

ständig erhebliche technische Verluste erwuchsen. Inskünftig ist mit
einer längeren Rentenbezugsdauer und damit auch mit höhern bilanz-

massigen Belastungen zu rechnen.

Speziell hervorzuheben ist das besondere Verhalten der Iwru/iden-
sferWIc/i/ceK vor dem Rücktrittsalter (Graphik 4). In diesem Alters-
intervall macht sich sogar im Vergleich zu EVK 1936 eine höhere

Sterblichkeit bemerkbar. Zunächst ist zu beachten, dass die Vergleichs-
tafel 1936 auf Beständen beruht, die nicht nach Geschlecht getrennt
sind ; die niedrige Frauensterblichkeit dürfte sich mildernd ausgewirkt
haben. Die Unterschiede liegen aber vor allem in der vorsichtigen
Invalidierungspraxis begründet. Jede Pensionierung wird vom Ver-

trauensarzt: sorgfältig erwogen. Nur wirklich gesundheitlich gefährdete
Personen werden vorzeitig pensioniert, für welche die Sterblichkeit
erfahrungsgemäss gerade zu Beginn der Invalidität sehr hoch ist.



— 89 —

Invaliden — Sterblichkeit'

Einjährige Sterbenswahrscheinlichkeiten, Männer

EVK 1936

EVK 1949

EVK 1950

MG 1948

VZ 1950
(Tod und Reakfivierung) ;

1

//
//
//
////

• '// ' / j
•' '7 •'

1

T~

/ /

•'/
; /

/ ///r //. /

/ / /

'7 /
/ /
/ // /

/ /
/

/
/

/
\ q '/* / /

— / // // // /y /
,y ////\

' —

'O/'/ /'// /
/

«4.



— 90 —

Diese Verhältnisse geben die von A'ol/i für die Städtische Versicherungs-
kasse Zürich berechneten doppelt abgestuften Ausscheidenswahr-
scheinlichkeiten für Invalide augenfällig wieder; hier handelt es sich

um das Ausscheiden zufolge Tod und Reaktivierung. Die Invaliden-
Sterblichkeit ist zu Beginn der Invalidität — namentlich, wenn diese

in jüngeren Altern eintritt — sehr gross und gleicht sich dann all-
mählich der normalen Sterblichkeit an. Diese Erscheinung führt
naturgemäss bei der Aggregat-Sterblichkeit zu einer Aufwertung der

Sterbenswahrscheinlichkeiten; die Berechnungen der Eidg. Versiehe-

rungskasse stellen tatsächlich nur auf das erreichte Alter ab und lassen

die abgelaufene Invaliditätsdauer unberücksichtigt.
Als weitere Vergleichstafel wurde die Sterbetafel nach den Grup-

penversicherungstarifen 1948 aufgeführt. Wohl werden die Anwart-
schaften auf Invalidenrenten auf Grund doppelt abgestufter Ausschei-

denswahrscheinlichkeiten berechnet (analog zu VZ 1950) ; die Bewertung
laufender Benten erfolgt jedoch aus Sicherheitsgründen mittels der

Tafel MG 1948.

Was die weitern für die Hm<eriasse'«ew»ersic/«emn(/ er/order/ie/ie»
Ifec/immr/selewewte anbetrifft — wie die Wahrscheinlichkeit, beim

Ableben verheiratet zu sein, die durchschnittliche Zahl der renten-

berechtigten Kinder sowie deren Durchschnittsalter —, merken wir

uns vor, dass diese Hilfsgrössen zweiter Ordnung durchwegs aus

kasseneigenen Erfahrungen abgeleitet wurden. Für die Berechnung der

durchschnittlichen Altersdifferenz der Ehepaare stellte man auf die

Ergebnisse einer Erhebung des Eidgenössischen Personalamtes ab,

welche auch das nichtVersicherte Personal umfasst. Die Sterblichkeit
der Waisen wird anhand der Volkssterbetafeln 1939/44 beurteilt und

gleich dem Mittel aus der Knaben- und Mädchensterblichkeit gesetzt.
Hinsichtlich des fec/mfsc/tm Zins/Msses wurden die Sätze 4, 3/4>

3 und 2 J4% berücksichtigt, um den Wünschen und Ansprüchen der

verschiedenen Versicherungskassen nachzukommen.

A/e.//mPi.sr/ie Besonder/ic-ifc-n

Methodisch liegen dem Tabellenwerk folgende Merkmale inne.

Die Rechnungsgrundlagen beruhen auf der fco/Zefctôwn Mrf/mdc.

Nur die Anwartschaft eines verheirateten Invaliden auf Witwenrente
wurde zusätzlich nach der individuellen Methode berechnet.
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Für die Anordnung der Sammlung war ferner das Bestreben weg-
leitend, die Grundlagen möglichst allgemein zu halten und sich den
Bedürfnissen im schweizerischen Pensionskassenwesen anzupassen.
Alle praktisch erforderlichen Kommutationszahlen und Yersicherungs-
barwerte sind daher tabelliert vorzufinden. Der Mw/fra« der DectewMWfps'-

f/rawdlage« ZässZ dew Ferac7ienm(/sea:perfew /nns/cMic/t des zw reraendew-
de« DFaeteferw-wpswer/rt/jrews rodsZäwdw/ /refe TFa/d.

Um im weitern auch technische Fragen abklären zu können, die
sich aus den Mec/tseZsefZh/ew J3me7mw(jten «wscfeen de« Ferstcdermc/s-
fcassen wnd der elf/F ergeben, mussten die Rechnungsgrundlagen er-
weitert werden. So kann es erstrebenswert sein, die Anwartschaft, auf
Alters- und Invalidenrenten bilanztechnisch in zwei Komponenten
aufzuteilen, nämlich in die cor und nacA dem Terminalter fälligen
Zahlungen. In Anlehnung an die gesetzlichen Bestimmungen (AHYG.
Art. 21), wonach die Altersrente auf den Beginn des Kalenderhalb-
jahres festgelegt wird, welches der Vollendung des 65. Altersjahres
folgt, gilt als Schlussalter s 65%.

Für den Nachweis der theoretischen Beziehungen setzen wir ver-
einfachend voraus, es handle sich um eine feste Invaliden- und Alters-
rente vom Betrage 1 ; auf den Fall variabler Rentenskalen weisen wir
in Abschnitt 4 (Seite 108) hin.

Die erste Komponente ist eine temporäre Amcortee/t«// <w/ tempo-
rare /«wd/de« rente :

V"
2«' mit D«' r* Ad /« *,,' a<

.r:s—£ j ^x:s—xi ~ ^ *'x "x ^*x+^4:s—(x+ %) *

£

Mehr Schwierigkeiten bietet das Aufsuchen der zweiten Kompo-
nente, der sogenannten Ge.wmte/tersrewte. Begrifflich handelt es sich

um eine vom Schlussalter s an fällige Altersrente, zahlbar an alle
Personen, unberücksichtigt ob die Versicherten das Terminalter als

Aktive oder als Invalide erleben. Für die heutige Aktivengenera,tion
ist demnach die ab Alter 65 massgebende Gesamtsterblichkeit richtig
zu werten. Diese ist, ein gewogenes Mittel aus der Aktiven- und In-
validensterblichkeit, wobei die Bestände der Aktiven und Invaliden
als Gewicht eingehen. Theoretisch sollte für jedes Ausgangsalter ,r der
Aktiven die zugehörige Gesamtordnung konstruiert werden. Dieses um-
ständliche Verfahren kann unter gewissen Voraussetzungen umgangen
werden, und man kommt mit einer einzigen Bestandesentwicklung aus.
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Für das H w,st/aw/6'<hter lauten die Ordnungen und Bestände:

Grundwahrscheinlichkeiten: *ü, 5^,

Bestand der überlebenden:

Die Aktivengeneration mit dem Husf/aw/safer > 20 unterliege
mm ebenfalls der für vorstehende Bestandesentwicklung gültigen Mor-

talität und Invalidierung. Damit treffen wir eine Vereinfachung, die sich

gleichzeitig aus technischen Gründen aufdrängt. Streng genommen
sollten Selektionstafeln verwendet werden, ist doch bei Versicherungs-
abschlüssen mit gesundheitlicher Auslese das Ausscheiden der Ver-
sicherten auch von der abgelaufenen Versicherungsdauer abhängig.
Ähnlich verhält es sich beim Abgang aus dem Invalidenbestand. Man
sah jedoch davon ab, aus den Erfahrungen der Eidg. Versicherungskasse
doppelt abgestufte Ausscheidenswahrscheinlichkeiten zu berechnen und

begnügte sich mit der Herleitung von Aggregattafeln.
Für das Ausgangsalter > '20 gelten die vorstehenden Beziehun-

gen über die Ordnungen und Bestände sinngemäss, nur ist jetzt das

Ausgangsalter in eckige Klammern zu setzen und das jeweilen erreichte
Alter mit ,r [a^] + / zu bezeichnen. Bemerkenswert sind aber die

Zusammenhänge mit den primär abgeleiteten Beziehungen, deren Be-

deutung ohne weiteres erkennbar ist.

Ordnung der Aktiven: Z? -, 100 000" l oj 1 nn nnn

Bestand der Invaliden :

> E

Bestand der Überlebenden: + 7^
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Der Barwert der gesuchten Gesamtaltersrente
s—(.xos- 01 ^-[^ol b®~

stimmt sich jetzt aus folgender Äquivalenzgleichung

tal-M '»—(xo-H)!%*«]+< V»i+/ * "I" +

Die anwartschaftliche Gesamtaltersrente aller Lebenden
setzt sich aus den beiden Teilanwartschaften der Aktiven Zj^+( und
Invaliden Jfxo]+ / zusammen.

Substituiert man in (8) die vom Ausgangsalter [j„] abhängigen
Grössen durch die entsprechenden Bestandeszahlen für das Ausgangs-
alter 20 (Formelgruppe 7) und beachtet, dass die vorgemerkten Be-

Ziehungen ebenfalls für die Kommutationszahlen

bzw. ==civ;„.,

bzw.
•TO To

richtig sind, so folgt

/ * ^ \
"

~yr~ ~ ' "4ro+f '
S -(.Co : ') %*.] H 4~

\ To /
Weiter umgeformt ergibt

(7')

/'
T r -Co-!'

»« U G'o "
T'o

s-(ïo+ 0 ^[>ol -! ' " "

M
(4) + ' ' s-(ni !-') I ^-Xo-iu 4o + ' ' s-(c"o + f) I + ^

G„+(

Mit (9) ist der Nachweis erbracht, dass für jedes Bilanzalter
£ | .i'd] -j- f die Anwartschaft der Aktiven auf die Gesamtaltersrente
m Aersicherungsgrössen darstellbar ist, die nur auf das Ausgangsalter
20 zurückgehen; man kommt also tatsächlich mit einer Bestandes-

entwicklung aus. Formel (9) liegt den numerischen Bewertungen
zugrunde und vereinfacht diese ausserordentlich.

Einer Abklärung bedarf noch die Frage, welches die /DioomeZZe«.

Awsicir/cawgren ^>r tieuen Bec/mw-w/sr/mw^ïw/e» AFJi 1049 sind. Wir
ziehen es vor, hierzu erst später Stellung zu nehmen und verweisen
auf die entsprechenden Ausführungen unter « Variation der Rechnungs-
grandlagen».
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3. Technische Grundlagen
für die Eidgenössische Versicherungskasse, EVK 1950

Rechnungsgrundlagen, die auf Beobachtungen in der Vergangenheit
beruhen, unterliegen immer der Gefahr, bald einmal durch das wirk-
liehe Geschehen überholt zu werden. Untersuchungen, die sich auf die

jüngsten Erfahrungen der Versicherungskasse stützen, bestätigen, dass

der bereits für EVK 1949 ausgewiesene Rückgang in der Sterblichkeit
und in der Invalidierung noch keineswegs zum Stillstand gelangt ist.

2?r«wfefe «nd 6eo&acfe/e Ferstc/(eraw/s/äi/e fMäwier «nd

3*
Risiko-
bestand

Versicherungsfälle

Risiko
Erwartet *) Beobachtet

Abweichung

Absolut Prozentual)

Sterblichkeit der
Aktiven
Pensionierten
Witwen

196 059
43 477
27 095

862
2530
1076

785
2379
1002

— 77
—151
— 74

—8,9
—6,0
—6,9

Invalidierung der
Aktiven 196 059 2505 2266 —239 —9,5

1) EVK 1949.
2) In Prozenten (1er erwarteten Versicherungsfälle.
®) Vor dem Rücktrittsalter 65.

Wie die zusätzliche Ausgliederung nach den beiden Teilintervallen
1943/45 und 1946/48 zeigt, sind die Abweichungen zwischen Erwartung
und Erfahrung besonders in der zweiten Hälfte des Beobachtungs-
Zeitraumes ausgeprägt. Dies hat die Kassenverwaltung bewogen,
weitere, den wirklichen Versicherungsablauf möglichst getreu wieder-

gebende Rechnungsgrundlagen aufzustellen.

Das gewählte Z«Arr«// 1942/45 schliesst keine weit zurückliegen-
den Beobachtungen in sich und umfasst folgende Hauptgesamtheiten:

Risikobestand Todesfälle Tnvalidierungen
Aktive 223 996 897 1618

Pensionierte
Invalidenrentner 13 874 476

Altersrentner 38 175 2254

Witwen 31 107 1130
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Die neue Sammlung ËVK 1950 [4] wurde von der mathematischen
Abteilung des Eidgenössischen Statistischen Amtes nach den gleichen
Grundsätzen bearbeitet wie die Grundlagen EYK 1949. Es erübrigt
sich daher, auf Detailangaben einzutreten, und wir begnügen uns damit,
einige Besonderheiten und charakteristische Merkmale aufzugreifen.

Mef/iodfsc/te Besonder/; effe»

Die siebenjährige Periode 1942/48 erstreckt sieh über gleichviel
Kriegs- und Nachkriegsjahre und zeichnet sich insbesondere durch
einheitliche Bestimmungen aus, da die Statuten der Kasse im be-

trachteten Zeitraum keine Veränderungen erfahren haben. Mit der

durchwegs gleichen Handhabung des Altersrücktrittes (Männer 65,
Frauen 60 oder vollendetes 35. Versicherungsjahr) war es erstmals

möglich, die Pensionierungen in die vorzeitigen Invalidierungen und
die statutarischen Altersrücktritte (Erreichen der Altersgrenze) auf-
zuteilen. Als Invalidierung gelten demnach ausschliesslich die Fälle
medizinischer Invalidierung, während die administrativen Pensionie-

rangen ausgeschieden wurden.

Die Einführung eines festen Rücktrittsalters ermöglicht die Drei-
teilung der Bestände in Aktive, Invaliden- und Altersrentner.

Als M/rfrae gelten jene Personen, die im aktiven Dienst stehen und
das Rücktrittsalter (Männer 65, Frauen 60) noch nicht erreicht haben.

Als JwyaHdenren/ner gelten jene Personen, die im Genuss einer
Invalidenrente sind und das Grenzalter (Männer 65, Frauen 60) noch
nicht überschritten haben. Frauen, die bereits nach Vollendung des

35. Versicherungsjahres pensioniert werden, zählen im Alter 55 bis 60
als Invalidenrentnerinnen.

Als MZtersren/wer gelten jene Personen, die das Grenzalter (Männer
65, Frauen 60) zurückgelegt haben; dabei bleibt unberücksichtigt, ob
es sich um vorzeitig Pensionierte oder um Zurückgetretene handelt.

Zufolge dieser Abgrenzung bricht die Ordnung der Aktiven beim
Alter 65% für Männer und 60 für Frauen ab; dadurch wird die Er-
mittlung anwartschaftlicher Leistungen bei steigendem Rentenbetrag
vereinfacht. Sodann ist es methodisch und rechnerisch vorteilhaft,
die Ordnung der Invalidenrentner derart zu definieren, class sie beim
Rücktrittsalter in die Ordnung der Altersrentner übergeht.
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Die Grundlagensammlung EVK 1950 beruht auf der kollektiven
Methode. Zusätzlich wurden nach der individuellen Methode die Bar-
werte der temporären Renten für verheiratete Invaliden- und Alters-
rentner sowie deren Anwartschaften auf Witwenrenten berechnet

(Altersdifferenzen der Ehegatten: zl 0, + 3, + 6. + 9. -f-12. -f 15

und 4- 20).

TecAniscAe Elemente

Nehmen wir gleich vorweg, dass die aus den Erfahrungen der

Jahre 1942/4S abgeleiteten Ausscheidenswahrscheinlichkeiten und

Durchschnittswerte alle cmalî/AiscA ewtsger/h'cÄen sind. Die Methode der

kleinsten Quadrate bildet die Grundlage, und als Ausgleichsfunktionen
werden Parabeln oder die MaAeAam-Kurve verwendet. Im Bestreben,
den Versicherungsfachmann ebenfalls über die Ausgleichsprinzipien
zu orientieren, wurden in einem separaten Bericht Q die Einzelheiten
der Ausgleichung sowie die Gegenüberstellung der erwarteten und

beobachteten Ereignisse zusammengestellt.
Den Verlauf der c/rawdlegendew MrmcAerdensoefdirscAemlicAADteM

beurteilen wir wiederum anhand der Graphiken (siehe auch Anhang-
tabellen 1 und 2).

.S'ferAKcAAeri der MAEre« (Graphik 1)

Gegenüber EVK 1949 macht sich bei EVK 1950 in allen Alters-
stufen eine niedrigere Mortalität bemerkbar; die Abweichungen liegen
in der zeitlichen Verschiebung der Beobachtungsintervalle begründet
und bestätigen die allgemein nachgewiesene Sterblichkeitsverbesserung.

iwa/wïwwwjr der MAtEen (Graphik 2 und 3)

Auffallend ist der beachtliche Rückgang der Invalidierungs-
Wahrscheinlichkeiten EVK 1950 vom 45. Altersjahr an. Zweifelsohne

dürfte sich hier die klare Abgrenzung des Invaliditätsbegriffes aus-

gewirkt haben, fällt doch in den obern Altersstufen die zusätzliche

Belastung durch administrative Pensionierungen dahin. Medizinische

Fortschritte haben wohl auch die Aktivitätsaussichten der Versicherten

i) Technische Grundlagen für die Eidg. Versicherungskasse, EVK 1950,

Grundlagen der Ausgleichung, herausgegeben von der Eidg. Finanzverwaltung,
Bern 1950.
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günstig beeinflusst. Vor allem ist jedoch beachtenswert, dass die
niedrigen Invalidierungssätze — wie auf Seite 84 erwähnt — weit-
gehend eine Folge der besondern Invalidierungspraxis der Eidg. Ver-
sicherungskasse sind und geradezu die Rechnungsgrundlagen EVK
1950 kennzeichnen. Dass aber die Eidg. Versicherungskasse nicht
einzig dasteht mit ihren Erfahrungen, haben wir bei der Besprechung
der von der Städtischen Versicherungskasse Zürich abgeleiteten
Invalidierungswahrscheinlichkeiten gesehen (Seite SS); diese sind im
Altersintervall 50 bis 60 von derselben Grössenordnung (Graphik 3).

Ste'W'icM'CTf der iwraiidewrewbier (Graphik 4)

Im Vergleich zu den Grundlagen EVK 1936 und 1949 zeichnet
sich jetzt bei den Invalidenrentnern für EVK 1950 eine höhere Mortali-
tat ab. Eine sich von einer Geraden nur wenig unterscheidende Make-
/(am-Kurve gibt die Erfahrungen getreu wieder. Die Invalidensterblich-
keit nimmt mit zunehmendem Alter ab, eine Erscheinung, die schon

früher wiederholt am Versichertenbestand beobachtet wurde. Der

eigenartige Verlauf erklärt sich im wesentlichen dadurch, dass in
jungen Jahren wirklich nur gesundheitlich gefährdete Personen vor-
zeitig pensioniert werden, deren Lebenskraft herabgesetzt ist.

4. V ariation der Rechnungsgrundlagen

Abzuklären bleibt, wie sich die neuen Rechnungsgrundlagen
EVK 1949 und 1950 finanziell auswirken. In welchem Ausmass die

versicherungstechnische Bilanz einer Kasse variieren wird, ist schwierig

vorauszusagen, bedingt doch der Übergang von einer Grundlage zur
andern Änderungen in den Grundwerten, die teils belastend, teils ent-
lastend ausfallen. Das Problem ist darum vielgestaltig, weil die Varia-
tion der einzelnen Grundgrössen gleichzeitig auftritt. Bei vollausgebau-
ten Versicherungskassen mit Invaliden-, Alters- und Hinterlasseneu-
leistungen kann zudem ein teilweiser Ausgleich innerhalb der ver-
sicherten Risiken eintreten. Veränderliche, nach anrechenbaren Dienst-
jähren abgestufte Versicherungsleistungen erschweren überdies die

Beurteilung, da die einzelnen Dienstalter unterschiedlich gewichten.
Vir sehen aus diesen Gründen davon ab, für ausgewählte Bilanzalter
laufende und anwartschaftliche Versicherungsbarwerte nach ver-
schiedenen Rechnungsgrundlagen einander gegenüberzustellen und die
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Abweichungen in Prozenten einer Standardtafel auszudrücken. Einige
Hinweise allgemeiner Natur mögen genügen, und die Veränderung
einer versicherungstechnischen Bilanz sei alsdann am konkreten
Beispiel der Eidg. Versicherungskasse dargelegt. Den Vergleichsbilan-
zen liegen die Tabellenwerke EVK 1936, 1949 und 1950 mit dem

technischen Zinsfuss 4% zugrunde.

Des ständigen Sterblichkeitsrückganges wegen erfordert die

Deckung laufender Renten immer mehr Mittel, eine Feststellung, die

bereits aus der Verlängerung der mittleren jRewtew&e^wgsdaiter gefolgert
werden kann.

Mittlere Rentenbezugsdauer für Männer
Invalidenrentner EVK 1936 EVK 1949 EVK 1950

x 50 19,5 19,0 18,7

x 60 14,1 14,4 15,3

Altersrentner

x 651/4 ll,5i) 12,3 12,7

Wenn auch bei jüngern Invalidenrentnern die mittlere Renten-

bezugsdauer für EVK 1949 und 1950 niedriger ausfällt, so beeinflussen
diese Ausnahmefälle die Bilanz kaum merklich.

Beim weiblichen Geschlecht ist die Lebensverbesserung noch

ausgeprägter, wie nachstehende Übersicht zeigt.

Mittlere Rentenbezugsdauer für Frauen
Invalidenrentnerinnen EVK 1936 EVK 1949 EVK 1950

1/ 50 19,5 23,8 27,7

!/ 60 14,1 17,2 19,6

Altersrentnerinnen

1/ 651.4 11,5 i) 14,2 15.7

Witwen (Ausscheiden
infolge Tod und

Wiederverheiratung)

?/ 50 23,1 24,5 25,9

1/ 60 15,7 16,9 17,8

y 70 9,5 10,4 10,8

L Mittel aus den Sammlungen I und III.
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Weniger offensichtlich liegen die Verhältnisse bei den M/chhera,

wo Mortalität und Invalidität aufeinander einwirken. Wohl hat eine

Abnahme beider Ausscheidensursachen ein längeres Verharren der

Kassenmitglieder im Aktivzustand zur Folge.

Mittlere Aktivitätsdauer
für einen 20jährigen Aktiven

EVK
1936,1 1936,111 1949 1950

Männer, Altersrücktritt 651/4 37,9 37,1 38,9 40,0

Frauen, Altersrücktritt 60 35,4 31,0 34,6 36,1

Dadurch nimmt der Barwert der Beiträge zu, während auf der
Passivseite erhöhte Verpflichtungen gegenüberstehen können, indem
immer mehr Aktivmitglieder Anwärter auf Alters- und Invalidenrenten
werden. Beachtenswert ist dabei die unterschiedliche Belastung im
Alters- und Invaliditätsrisiko; je nach Bechnungsgrundlage geht
die Umschichtung des Versichertenbestandes in den Rentnerbestand
rascher oder langsamer vor sich.

Umschichtung des Versichertenbestandes
Von 1000 zwanzigjährigen akti- (Männer)

ven Männern sind beim Rück- EVK
trittsalter 65% 1930, I 1936,III 1949 1950

noch aktiv 329 194 340 499

bereits invalid 366 485 385 259

überhaupt noch lebend 695 679 725 758

Unterscheiden sich EVK 1936, Sammlungen I und III. bloss in der

Invalidierung, so macht sich bei EVK 1949 und 1950 zusätzlich der

Sterblichkeitsrückgang bemerkbar, was in der erhöhten Besetzung
der im Terminalter 65% überhaupt noch Lebenden zum Ausdruck
kommt. Während bei EVK 1936, III mit der höchsten Invalidierung
etwas mehr als ein Viertel aller Mitglieder das Rücktrittsalter im Aktiv-
zustand erreicht, kehrt sich das Verhältnis mit fortschreitender Ab-
nähme der Invalidierung allmählich um. Nach EVK 1949 sind nahezu
gleichviel Aktive und Invalide vorhanden, und bei EVK 1950 lautet
das \ erhältnis sogar zwei zu eins.
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Nachstehende Übersicht legt dar, wie sich beim weiblichen Ge-

schlecht die Bestände der Aktivmitglieder je nach Rechnungsgrundlage
abbauen.

Umschichtung des Versicherten-
bestandes (Frauen)

Von 1000 zwanzigjährigen aktiven Frauen KVK
sind beim Rücktrittsalter 60 i 936, III 1949 1950

noch aktiv 302 389 648

bereits invalid 433 470 250

überhaupt noch lebend 735 859 898

Gewähren die bisherigen Betrachtungen Einblick in die Bestandes-

struktur, so wenden wir uns jetzt der Veränderung einer Versicherung*-
technischen Bilanz in Abhängigkeit von den Rechnungsgrundlagen zu.
Zur Illustration wird der Stand der Eidg. Versicherungskasse per
1. Januar 1949 aufgegriffen. Als statutarische Bestimmungen gelten
die vorläufigen Statuten vom 10. August 1948 i). Am Bilanztermin
1. Januar 1949 zählt die Kasse 37 377 Aktivmitglieder mit einem ver-
sicherten Verdienst von 265,6 Millionen Franken und 13 320 Renten-
bezüger (unter Ausschluss von Doppelzählungen) mit einer totalen
jährlichen Rentensumme von 36,7 Millionen Franken. Die Gliederung
nach Altersklassen geben die Texttabellen 4* und 5* wieder.

0 Fersic/icrfe Leisfwwye«.-

Invaliden- und Altersrente:
Rentenskala: Bis zu 10 Versicherungsjahren 35 .Prozent des versicherten

Verdienstes mit jährlicher Steigerung um 1 Prozent und einem Maxi-
mum von 60 Prozent nach 35 und mehr Versicherungsjahren.

Altersrücktritt: Männer 65(p
Frauen 60 oder vollendetes 35. Versicherungsjahr.

Invaliden-Zusatz,rente: Verheiratete Fr. 1200, Unverheiratete Fr. 750:
die Zusatzrente fällt weg, wenn die entsprechende Leistung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung einsetzt.

Witwenrente: 50 Prozent der Invalidenrente, mindestens aber 25 Prozent
des versicherten Verdienstes; dreifache Abfindung hei Wiederverhei-
ratung.

Waisenrente: 10 Prozent des versicherten Verdienstes, bei Vollwaisen
20 Prozent.

Beiträge.- 12 Prozent des versicherten Verdienstes zuzüglich 12 Franken

pro Monat.
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Bestand der A/ifiyew. am 7. Jannar 7979

4* Männer Frauen

Altersklasse Versicherter Versicherter
Anzahl Verdienst Anzahl Verdienst

in 1000 Fr. in 1000 Fr.

20—29 8 262 40 967 204 996
30—39 10 134 68 886 632 3 615
40—49 6 785 55 818 890 5 469
50—59 7 174 62 652 544 3 507
60 und mehr 2 676 23 230 76 413

Total 35 031 251 553 2346 .14 000

Bestand der Benfe?i6e2M(/er am. 7. Ja/wtar 7949

Alters- und Invalidenrentner

Männer Frauen
Altersklasse

Kenten- Kenten- Kenten-
Anzahl i) summe in Anzahl i) summe in Anzahl summe in

1000 Fr. 2) 1000 Fr. 2) 1000 Fr.

20—29 2 2 H H
30—39 28 41 10 18 58 66
40—49 70 155 47 98 280 420
50—59 500 1 437 191 559 997 1736
60—69 2854 10 713 390 1170 1581 2850

©t- 2589 10 071 275 779 1503 2891
80—89 499 1 865 85 225 396 767
90 u. m. 24 90 5 15 16 26

Total 6566 24 374 1003 2864 4837 8767

') Ohne Teilrentner, Entlassene, ehemalige Einleger und Nichtmitglieder.
'-) Einschliesslich Invaliden-Zusatzrente.

Um die Abhängigkeit der Bilanzwerte von den gewählten Grund-
lagen numerisch festzuhalten, gehen wir von der Grundlagensammlung
l'A-K 1986 aus und lassen alsdann die technischen Elemente variieren
(EVE 1949 bzw. 1950). In der Anhangtabelle 8 sind die detaillierten
Bilanzen gesondert nach Geschlecht zusammengestellt. Ihr entnehmen
wir folgende Hauptdaten.
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Deckungskapital
nach Reclinungsgrundlagen

Erforderliches Gesamtdeckungskapital
in Millionen Pranken

EVK
1980, 1/III 1949 1950

799,0 861, 6 809,4

Mehraufwand gegenüber EVK 1936

in Millionen Franken
in Prozent

62,6 10,4
7.8 1,8

Gegenüber der Grundbilanz EVK 1936. I III macht die Be-

Wertung nach EVK 1949 ein zusätzliches Deckungskapital von 62,6

Millionen Pranken, d.h. eine Erhöhung um 8 Prozent erforderlich;
bei EVK 1950 ergibt sich ein Mehrbedarf von 10,4 Millionen Franken
bzw. 1 Prozent. Daraif er/cewwen iw die Mwfersc/ciectticbe MMsmrfcwwj/
der beiden Grwnd!a[/ensamm7w?w/en EFIi 7.94.9 witt 7959; /etefere bean-

sprac/d zw Dec/cimgi ian/ender trat? an-tearbsc/ia/diebe?- Ferp/iic/üwige«
ins(/esarn< icenw/e/' Mittel

Da das Rentner-Deckungskapital bei der Variation der Redlinings-
grundlagen ständig zunimmt, muss die gegenüber EVK 1936, I/II1
ausgewiesene Gesamtveränderung in der Belastung für die Aktiv-

Das unterschiedliche Verhalten im Deckungskapital der Aktiven
ist einerseits auf den erhöhten Prämienbarwert, anderseits auf die

ungleiche Belastung der anwartschaftlichen Verpflichtungen zurück-
zuführen (siehe Tabelle 6*).

Charakteristisch sind die Minderbelastung auf dem Invalidität«-
risiko und die Mehrbelastung auf dem Erlebensfallrisiko, ein Vorgang,
der im Einklang stellt mit der durch die ständige Abnahme von Invali-
dierung und Mortalität bedingten Umschichtung des Versicherten-
bestandes. Entlastend wirkt im weitern die Hinterlassenenversiche-

rung; der geringe Anfall an Witwen und Waisen liegt vor allem in

der niedrigen Sterblichkeit der Aktivmitglieder begründet.

mitglieder differieren.
Mehrdeckungskapital
in Millionen Pranken

EVK 194!) EVK 1950

Anteil der Aktivmitglieder 41,3 —21,0
Anteil der Rentenbezüger 21,3 31.4

Insgesamt 62,6 10,4
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PecfriiWf/sfcapifaZ der MAfiren nacÄ Rec/mwwgsr/rtmdZaf/en

J?t Mii/icmere FVawfcew

6*
Bilanzposten

EVK
1936, I/III

EVK
1949

EVK
1950

Abweichung
gegenüber 1936 für

1949 1950

Anwartschaft auf Inva-
lidenrenten '). 560.S 442.6 292.2 —118,2 —268.6

Anwartschaft auf Rück-
trittsrenten 163,8 335.1 451,2 4-171,3 4 287.4

Anwartschaft auf Wit-
wenrenten 180.7 J 83.2 173,1. - 2,5 7.6

Anwartschaft auf Wai-
senrenten 11.8 7.4 6,8 — 4.4 — 5,0

Gesamtanwartschaft. 917,1 968.3 923,3 -r 51,2 -f 6,2
Barwert der Beiträge 432,2 442,1 459,4 (-) 9.9 (-) 27.2

-Deckungskapital 484,9 526,2 463.9 -j- 41,3 — 21,0

') Temporäre Anwartschaft auf lebenslängliche Invalidenrente; inbegriffen Anwartschaft
auf temporäre Invaliden-Zusatzrente sowie Abfindung während der Karenzzeit.

Aus dem Verhalten der anwart.schaftlichen Invaliden- und Alters-
renten ziehen wir sogleich zwei Folgerungen. Die Finanzierung der
im Zusammenhang mit der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung eingeführten Invaliden-Zusatzrente beansprucht nach
den neuen Rechnungsgrundlagen verhältnismässig niedrige Beiträge.
Dagegen bindet der frühzeitige Altersrücktritt der Frauen nach clem

vollendeten 35. Versicherungsjahr erhebliche Mittel. Gegenüber einem
festen Rücktrittsalter von 60 Jahren sind hiefür nach EVK 1950

schätzungsweise allein 15,3 Millionen Franken erforderlich, was einem
Viertel des Deckungskapitals für aktive Frauen gleichkommt.

Im Sinne der Darlegungen auf Seite 91 soll noch die Aufteilung
der anwartschaftlichen Invaliden- und Altersrenten in die cor und wac/i

dem Terminalter s 6514 fälligen Zahlungen vorgenommen werden.
Die Bilanzierung von nach Versicherungsjahren abgestuften Leistungen
stösst insofern auf Schwierigkeiten, als nicht alle Versicherten beim
Alter 65% Anrecht auf eine Gesamtaltersrente in der Höhe des Renten-
maximums besitzen. Um dennoch die gewünschte Ausgliederung zu
treffen, empfiehlt sich ein indirektes Vorgehen. Entweder berechnet
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man für jede in Betracht fallende Versicherungskombination (Alter ,r,

Versicherungsdauer <) einen mittleren Rentensatz r(as, i), auf Grund
dessen die Aufteilung anhand der Anwartschaft für die Gesamtalters-
rente und der temporären Anwartschaft auf temporäre Invaliden-
rente möglich wird. Oder man bestimmt zunächst die Gesamt-

belastung durch Invaliden- und Altersrenten mittels der Anwartschaft

auf die beim Alter •? beginnende Rücktrittsrente j ^-'a,

sowie der temporären Anwartschaft auf die lebenslängliche Invaliden-
rente (Kommutationszahl und ermittelt
ferner die Belastung durch die vor dem Alter s zu entrichtenden
Zahlungen auf Grund der temporären Anwartschaft auf temporäre In-
validenrente (Kommutationszahl % Z" iyj).
Die gesuchte Anwartschaft auf die Gesamtaltersrente ergibt sich als

Differenz der beiden Bewertungen. Nachfolgender Bilanzanalyse liegt
das zweite Verfahren zugrunde.

Anwartsohaftliche Invaliden- und
Altersrenten

In Millionen Franken
EVK 1949 EVK 1950

394,1 258,8

335.1 451,2

729.2 710,0

—179,0 —122.7

550,2 587,3

Temporäre Anwartschaft auf lebens-

längliche Invalidenrenten
Anwartschaft auf Rücktrittsrenten

lesamtanwartschaft
4- Temporäre Anwartschaft auf tempo-

räre Invalidenrenten (vor dem Ter-
minalter 65% fällige Zahlungen).

Gesuchte Anwartschaft auf die Ge-

samtaltersrente

Die Anwartschaft auf die Gesamtaltersrente gibt die korrekte
Bewertung aller nach dem Terminalter 65% fälligen Zahlungen wieder.
Sie eignet sich insbesondere für bilanztechnische Vergleiche mit der

künftig anfallenden gesetzlichen Altersrente.
Neue Gesichtspunkte vermittelt die Gliederung der Bilanz-

ergebnisse nach bestimmten Versichertenkategorien. Überraschend ist

nun vor allem die durch die Frauen bedingte ausserordentlich starke

Belastung, die sich beim Übergang von EVK 1936, I/III auf die neuen
Tabellenwerke EVK 1949 oder 1950 einstellt.
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Mehrdeckungskapital

nach Versichertenkategorie
In Millionen Franken

EVK 1949 EVK 1950

Anteil der Männer *) +25,4 —34,5
Anteil der Frauen *) +32,1 [-36,5
Anteil der Hinterlassenen + 5,1 + 8,4

Insgesamt 62,6 10,4

i) Aktive und Rentenbezüger.
-) Laufende Leistungen an Witwen, Waisen und Verwandte.

Obschon Verdienst- und Kentensummen aktiver und pensionierter
Frauen bloss etwa 6 Prozent des Gesamtbestandes ausmachen, erfor-
dert diese Versichertenkategorie den grössten Teil des Mehrdeckungs-
kapitals. Diese Zahlen legen eindrücklich dar, welche Bedeutung der
Differenzierung der Rechnungsgrundlagen nach Geschlecht beizu-
messen ist. Wenn bei EVK 1950 die Veränderung des Gesarntdeckungs-
kapitals nicht grösser ausfällt, so ist hiefür die bei den Männern aus-
gewiesene Entlastung bestimmend.

Die bei der Eidg. Versicherungskasse gemachten Feststellungen
dürfen nun nicht ohne weiteres auf andere Versicherungskassen über-
tragen werden. Die Verhältnisse sind von Fall zu Fall verschieden.
Das Ausmass der Veränderung einer versicherungstechnischen Bilanz
hängt von den verschiedenartigsten Faktoren ab, wie von der Alters-
und Geschlechtsverteilung, von der Besoldungsstruktur, vom Verhältnis
der Aktivmitglieder zu den Kentenbezügern, von den Leistungsformen
u. a. m. Gesaw+a/f hefrachtef dar/ immer/im aw/ewommen «erden, das-s

die neuen Aec/m«upsgra«d/aiyen /fFR 7.949 ««<7 7.959 erhöhte Dec/ewnr/s-

hapih/Aen ergehe«.
Die technischen Grundlagen EVK 1950 sind in erster Linie für

die Bilanzierung der Eidg. Versicherungskasse bestimmt während die

Sammlung EVK 1949 mit den höhern Invalidierungswahrscheinlich-
keifen auch für andere Versicherungsinstitutionen Verwendung finden
dürfte. Wie sich dieRechnungsgrundlagen unterschiedlich auf die Bilanz-
ergebnisse auswirken, haben vorstehende Untersuchungen mit aller Deut-
liehkeit gezeigt. Dem Versicherungsexperten liegt daher die Pflicht ob,
die Zweckmässigkeit übernommener Tafeln in jedem Falle an eigenen
Erfahrungen zu überprüfen. Nur so ist Gewähr geboten, dass eine Ver-
Sicherungsinstitution ihre künftigen Verpflichtungen richtig bewerten
und beizeiten für die erforderlichen Rückstellungen besorgt sein kann.
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Tabellenwerke

11J Die Kechnungsgrundlagen der Versicherungskas.se für die eidgenössischen
Beamten, Angestellten und Arbeiter, 1922 (Zinsfuss 4%%).

|2] Technische Grundlagen für Pensionskassen EVK 1936, Sammlungen I, II, III
(Zinsfiisse 4, 3% und 3%).

13] Technische Grundlagen für Pensionskassen BYK 194!) (Zinsfiisse 4, 3}4, 3

und 2%%).
[4] Technische Grundlagen für die Eidgenössische Versicherungskasse BYK 1950

(Zinsfiisse 4 und 3%).

[5] Technische Grundlagen für Pensionsversicherungen, Städtische Versicherung»-
kasse Zürich, VZ 1950 (Zinsfiisse 3% und 3%).

| il] Technische Grundlagen und Bruttotarife für Gruppenversicherungen 1938.
Direktorenkonferenz fier Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften
(Zinsfuss 3%).

[7j Technische Grundlagen und Bruttotarife für Gruppenversicherungen 1943. Ver-
einigung Schweizerischer Lebensversicherungsgesellschaften (Zinsfuss 2(4%)-



/'>V//yV«ÄW/7e /'#** -4 Atf-ive Anhangtabelle l

/ / Sterblichkeit inva.liilierung

I Alter 1 EVK GV EVK VZ GV Alter

1930 1949 1950 1938 1936 1936 1949 1950 1950 1938 1948
(Sammlung 1) (Sammlung III)

M Ä N N E R

20 0,0014 0.00 219 0,00 154 0,00 233 0,0 015 0,0 015 0,00137 0,00 100 0,00 108 0,00 025 0,00 207 20
25 0,0 019 0,00 204 0,00 174 0,00 229 0,0012 0,0012 0,00 080 0,00 108 0,00121 0,00 050 0,00 215 25
30 0,0 020 0,00 189 0,00 183 0,00 225 0,0012 0.0 012 0,00 004 0,00 064 0,00141 0,00 100 0,00 233 30
35 0,0 024 0.00 175 0,00 171 0,00 290 0,0010 0,0 010 0,00 090 0,00 003 0,00 174 0,00 200 0,00 271 35
40 0,0 033 0,00 259 0,00 180 0,00418 0,0 024 0,0 024 0.00 139 0,00 100 0,00 234 0,00400 0,00 352 40
45 0,0 052 0,00 354 0,00289 0,00 010 0,0 040 0,0 046 0,00 209 0,00 223 0,00 350 0,00 800 0,00 529 45
50 0,0 070 0,00 574 0,00521 0,00 908 0,0 117 0,0 138 0,00 898 0,00 532 0.00600 0,01 000 0,00 909 50
55 0,0 104 0,00 887 0,00 844 0,01 308 0,0 230 0,0 378 0,02 100 0,01 343 0,01 293 0,03 200 0,01725 55
00 0,0 145 0,01 251 0,01 170 0,02 065 0,0 557 0,1009 0,00 130 0,03 453 0,03 660 0,00400 0,03 404 00
05 0,0 207 0,01 G09 0,01490 0,03 080 0,1 525 0,2 177 0,15 584 0,08817 0,15 270 0,12 800 05
70 0.0 275 0,02 300 0,04 435 0,3 153 0,2 922 0,33 554 0,25 000 70
75 0,0 330 0,03 493 0,05 830 0,7 379 0,3 205 0,02 592 — 0,51 200 75

F R A U E N

20 0,0014 0,00 170 0,00 092 0,00218 0,0 015 0,0139 0,00 127 0,00178 0,00 302 0,00 060 0,00472 20
*25 0,0019 0.00 124 0,00057 0,00 197 0,0 012 0.0 054 0,00 132 0,00173 0.00 370 0,00 115 0,00 522 25
30 0,0 020 0,00 095 0,00 040 0,00 177 0,0012 0,0 029 0,00 147 0,00 108 0,00 377 0,00 220 0,00 006 30
35 0,0 024 0,00 099 0,00 059 0,00 205 0,0 010 0.0 032 0.00 197 0,00 201 0,00 384 0,00 420 0,00 747 35
40 0,0 033 0,00152 0,00 097 0,00 259 0,0 024 0,0 005 0,00 371 0,00 353 0,00 392 0,00 800 0,00 984 40
45 0,0 052 0,00 250 0,00 101 0,00 350 0,0 040 0,0 187 0,00 907 0,00 705 0,00402 0,01 520 0,01 383 45
50 0,0 070 0,00 378 0,00 310 0,00 502 0,0 117 0,0404 0,02 980 0,01 340 0,01 113 0,02 880 0.02 052 50
55 0,0 104 0,00 579 0,00 021 0,00 751 0,0 230 0,0091 0,07 048 0,02 341 0,02 859 0.05 440 0.03 108 55
00 0,0 145 0.00910 0,01 097 0,01 151 0,0 557 0,1025 0,11 321 0.03 791 0,07 347 0,10 240 0,05 020 00
65 0,0 207 0,01 450 0,01 705 0,1 525 0,1458 0,10212 0,18 879 0,19 200 05
70 0,0 275 0,02 357 0,02 010 0,3 153 0,2 004 0,21 851 — 0,35 840 70
75 0,0 330 0,03 845 0,03 492 0,7 379 0,3 001 0,28 259 0.00 500 — 75

EVK: Technische Grundlagen für Pensionskassen, Eidg. Versicherungskasse.
GV: Technische Grundlagen für Gruppenversicherungen, Direktorenkonferenz und Vereinigung Schweiz. Lebensversieherlings-

gesellschaften.
VZ: Technische Grundlagen für Pensionsversicherungen, Städtische Versicherungskassc Zürich.
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»S'ferWwM-ßif rie»' InuaZwZe»-

EVK VZ 1950 für
Alter

1966 1949 1950 i 20 30

M Ä X X E R

20 0,0 100 0,02745 0,04 589 0,13 529
25 0,0 105 0,02 750 0,04468 0,02 223
30 0,0 172 0,02 759 0,04 348 0,01 198 0,11 954
35 0,0 ISO 0,02 775 0,04 228 0,00 830 0,01 971
to 0,0 192 0.02 805 0,04108 0,00 698 0,01 131
45 0,0 212 0,02 862 0,03 990 0,00 737 0,00 952
50 0,0 2:10 0,02 969 0,03 871 0,00918 0,01 037
55 0,0272 0,08 167 0,03 754 0,01 2SS 0,01 355
00 0,0323 0,03 587 0,03 637 0,01 935 0,01 970
65 0.0 414 0,04 220 0,03 520 0,02 976 0,02 976
70 0,0 590 0,05 501 »/(«id 0,04 827 0,04 827
75 0,0 982 0,07 841 0,07946 0,07 808 0,07 80S
SO 0.1 8S2 0,12064 0,72750 0,12 607 0,12 607
S5 0,2 048 0,19 452 0,779« 0.20 335 0,20 335
00 0.2 SOS 0,81 646 0.25 72 / 0,32 776 0,32 776

F R A U E N

20 0,0 100 O.Ol 457 0,03812 0,13 492
25 0,0 105 0,01 268 0,03 333 0,02 186
:j0 0,0 172 0.01 152 0,02 854 0,01 159 0,11 915
25 0,0 ISO 0,01 109 0,02 375 0,00 784 0,01 925
40 0,0198 0,01 13S 0,01 896 0,00 627 0,01 060
45 0,0 212 0,01 241 0,01416 0,0061 1 0,00 826
50 0,0280 O.Ol 416 0.00 937 0,00 704 0,00 823
55 0.0 272 0,01 700 0,00 628 0,00 931 0,00 998
00 0,0 828 0,02 168 0,01 Iis 0,01 349 0.01 384
65 0.0 414 0,02 912 0,07 859 0,02 022 0,02 022
70 0,0 590 0,04 121 0,03 093 0,03 280 0,03 280
75 0.0 982 0,06 059 0.0 / ,987 0,05 305 0,05 305
so 0,1 8S2 0,09 134 0,07 898 0,08 566 0,08 566
S5 0,2 048 0.13 982 0,72885 0,13 816 0.13 816
90 0,2 SOS 0,21 215 0,75,937 0,22 268 0,22 268

') Die Sterblichkeit der Invalidenrentner ist bis zum Rücktrittsalter (Männer 65,

Frauen 60) definiert nul wird alsdann durch diejenige der Altersrentner abgelöst.
-) Doppelt abgestufte, durchschnittliche einjährige Ausscheidensintensität zufolge

Tod und Reaktivierung bei einer im Ausgangsalter .r eingetretenen Invalidierung.
®) Die Bewertung laufender Invalidenrenten erfolgt nach MG bzw. FG 194H, während

den Anwartschaften auf Invalidenrenten doppelt abgestufte Ausseheidenswahrseheinlich-
keiten zufolge Tod und Reaktivierung zugrunde liegen.
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^4Z/c?S?Anhangtabelle 2

die Ausgangsalter 2) GV

Alter
40 50 60 î 1938 1949 3)

M Ä N X E R

0.00 233 0,00134 20
0,00 229 0,00 150 25
0,00 225 0,00 177 30

— 0.00 290 0,00 221 35
0,10 222 0,00 419 0,00 295 40
0,01 884 — 0,00612 0,00417 45
0,01 872 0,08 414 0.00 915 0,00619 50
0,01 507 0,02 100 — 0,01 390 0,00 954 55
0,02 089 0,02 282 0,00 298 0,02 133 0,01508 60
0,02 970 0,02 970 0,02 970 0,03 291 0,02 421 65
0,04 827 0,04 827 0,04 827 0,05 086 0,03 918 70
0,07 808 0,07 808 0,07 808 0,07 844 0,06 354 75
0,12 607 0,12007 0,12 007 0,12 022 0,10263 80
0,20 385 0,20 335 0.20 335 0,18 219 0,16 399 85
0.32 770 0,32 770 0,32 770 0,27 099 0,25 673 90

FRAUEN

0,00 218 0,00 130 20
0,00 197 0,00 138 25
0.00 177 0,00 152 30
0.00 205 0,00 176 35

0,10 151 0.00 260 0.00218 40
0.01 758 0,00 353 0.00 290 45
0.01 158 0,08 200 0.00 509 0,00415 50
0,111 150 0,01 809 0.00 772 0,00 632 55
0,01453 0,01 040 0,05 712 0,01 213 0,01 006 60
0,02 022 0,02 022 0,02 022 0,01 952 O.Ol 651 65
0,03 28(1 0,03 280 0,03 280 0,03 187 0,02760 70
0,05 305 0,05 305 0,05 305 0,05 234 0,04 652 75
0,08 500 0,08 500 0,08 560 0,08 587 0.07 844 80
0,13 810 0.13810 0,13 816 0,13 976 0,13 127 85
0,22 208 0,22 208 0,22 268 0,22 352 0,21 575 90

EVK: Technische Grundlagen für Pensionskassen, Eidg. Versicherungs-
kasse.

GV: Technische Grundlagen für Gruppenversicherungen, Direktoren-
konferenz und Vereinigung Schweiz. Lebensversicherungsgesell-
Schäften.

YZ: Technische Grundlagen für Pensionsversicherungen, Städtische
Versicherungskasse Zürich
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Zinsfuss : 4 % I« 2000 Franfcew Anhangtabelle 3

Bilanzposten
MANNEK FRAUEN ZUSAMMEN

EVE
1936, T/li 1

EVK
11)49

EVK
1950

EVK
1936,1/111

EVK
1949

EVK
1950

EVK
1936,1/1 IL

EVK
1949

EVK
1950

Dec/,««</,shapi/ai der 4/ifirera
Anwartschaft auf Invalidenrenten *)
Anwartschaft auf Riicktrittsrenten
Anwartschaft auf Witwenrenten
Anwartschaft auf Waisenrenten

Zusammen
Barwert der Beiträge

Erforderliches Deckungskapital

Decfrftw/s/vftpifal der jRe/ifenbe:üc/er
Alters- und Invalidenrentner (inbe-

griffen deren Anwartschaften auf
Hinterlassenenrenten)

Witwen ') *)
Waisen*): a) unter 18 Jahren.

6) über 18 Jahre
Verwandte *)

Erforderliches Deckungskapital
(Ipso f«/decfcw h gsfra/i ifa /

580 218
146 817
180715
11852

412 236
290 150
183 209

7 457

273 230
392 273
173 090

6 828

30 564
16 939

30 328
44 917

19 009
58 879

560782
163 756
180 715
11852

442564
335 067
183 209

7457

292 239
451152
173 090

6 828

869 602

414908
893 052
424 898

845 421

441137
47 503
17 316

75 245
17 230

77 888
18 244

917 105

432224
968 297
442 128

923 309

459 381

454 694 468 154 404 284 30 187 58 015 59 (544 484 881 526 169 463 928

209 319
77 403

1 301
2 271

181

221 208
82 348

1 284
2 472

189

225 172
85 529

1284
2 567

215

23 659 27 948 30 660 232 978
77 403

1 301
2 271

181

249 156
82 348

1 284
2 472

189

255 832
85 529

1284
2 567

215

290475 307 501 314 767 23 659 27 948 30 660 314134 335 449 345 427

745 169 775 655 719051 53 846 85 963 90 304 799 015 861618 809 355

') Einschliesslich temporäre Zusatzrente und Leistungen in der Karenzzeit.
2) Einschliesslich Kenten an Entlassene, ehemalige Einleger und Nichtmitglieder.
*) Einschliesslich Witwen von Entlassenen.

^ *) Die Barwerte laufender Leistungen an Hinterlassene werden dem Deckungskapital der Männer zugezählt.
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